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WERTUNG DER ANREGUNGEN
Für den Bebauungsplan NR. 37a FRIEDENSPLATZ – 1. ÄN-
DERUNG in der Stadt OESTRICH-WINKEL wurde nach
§ 3 (1) BauGB die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit in
Form einer Bürgerveranstaltung am 31.05.2023 im Bürger-
zentrum der Stadt Oestrich-Winkel durchgeführt.
Ebenso wurde die frühzeitige Beteiligung der Behörden nach
§ 4 (1) BauGB durchgeführt. Die Träger öffentlicher Belange,
sonstigen Behörden und Nachbargemeinden wurden mit
Schreiben vom 17.04.2023 aufgefordert, bis einschließlich
zum 24.05.2023 eine Stellungnahme abzugeben.

1. BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT § 3 (2) BauGB

Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB erfolgte vom
am 31.05.2023 um 19 Uhr in Form einer Bürgerveranstaltung im
Bürgerzentrum der Stadt Oestrich-Winkel.
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Bei der Bürgerversammlung wurden folgende Anregun-
gen vorgebracht:

Bodenbeläge:
1. Es wird angeregt, helle Materialien zu verwenden.
2. Es wird nach der Art des Belages gefragt im Hinblick auf

Versickerung/Entwässerung. Es wird die Verwendung
von TTE von Hübner-Lee, ein nachhaltiger Bodenbelag,
welcher begrünt werden kann und wasserdurchlässig ist,
angeregt.

3. Für welche Lasten sind die Materialien des Bodenbelags
ausgelegt? Können diese von LKWs befahren werden?

Stellplatzangebote:
1. Es wird gefragt, wie viele E-Ladesäulen vorgesehen

sind? Da ein hoher Parkdruck besteht, wird befürchtet,
dass durch E-Ladesäulen Parkplätze „blockiert“ werden,
da auf diesen nur E-Fahrzeuge abgestellt werden dürfen.

2. Es wird angeregt, Carsharing-Stellplätze vorzusehen.
3. Es wird gefragt, wie groß die Stellplätze geplant sind und

ob hierbei die immer größer werdenden Autos berück-
sichtigt werden?

4. Wie viele der wegfallenden Stellplätze werden nicht kom-
pensiert? Wenn die Bushaltestelle verlegt wird, werden
noch weitere Stellplätze entfallen.

5. Sind Fahrradplätze für Lastenräder geeignet?

Wertung:

Bodenbeläge:
1. Die Verwendung von hellen Materialien ist vorgesehen. Ledig-

lich umlaufend, als Markierung der Stellplätze, ist ein anthrazit-
farbener Belag geplant.

2. Die Eignung des genannten Belags wird geprüft.

3. Die Bodenbeläge werden auch von LKWs befahrbar sein.

Stellplatzangebote:
1. Die Anzahl der E-Ladesäulen steht noch nicht fest. Zu Beginn

sind jedoch maximal 4 Ladesäulen geplant. Es wird alles für ei-
nen weiteren, späteren Ausbau vorbereitet. Aktuell wird noch
geprüft, welche Stromkapazitäten vorhanden sind.

2. Die Anregung zu Carsharing-Stellplätzen wird aufgenommen.

3. Die Stellplätze sind mit 2,50 m Breite ausreichend dimensio-
niert.

4. Aktuell befinden sich 7 Parkplätze auf dem scharfen Eck sowie
23 Parkplätze auf dem Friedensplatz, welche in Zukunft weg-
fallen werden. Durch die neue Planung sind 27 öffentliche
Stellplätze vorgesehen.

5. Die Fahrradstellplätze werden breit genug sein, um auch Las-
tenräder abzustellen.
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Sonstige Fragen/Anregungen:
1. Welche Maßnahmen sind zur Verschattung des Parkplat-

zes vorgesehen?
2. Wird die Errichtung einer Solaranlage auf den Parkflä-

chen geprüft?
3. Wird die Straße „Friedensplatz“ verbreitert?
4. Ist vorgesehen, die Poller gegenüber der vorgesehenen

Einfahrt zum Parkplatz zu entfernen? Diese könnten die
Ein- und Ausfahrt zum Parkplatz erschweren.

Sonstige Fragen/Anregungen:
1. Die Pflanzung der festgesetzten 20 Bäume werden der Ver-

schattung des Parkplatzes dienen.

2. Eine Solaranlage auf den Parkflächen ist schwer umsetzbar.
Aufgrund des angrenzenden hohen Wohngebäudes im Süden
und der damit einhergehenden Verschattung wäre diese vo-
raussichtlich unwirtschaftlich bzw. nur in einem kleinen Bereich
möglich. Bezüglich des Denkmalschutzes ist dies auch aus
städtebaulicher Sicht eher kritisch zu sehen.

3. Die Straße „Friedensplatz“ wird nicht verbreitert. Hierfür steht
aufgrund der dichten Bebauung an der Straße keine ausrei-
chende Fläche zur Verfügung.

4. Eine Entfernung der Poller ist nach aktuellem Stand nicht vor-
gesehen, jedoch nicht ausgeschlossen, falls sich in diesem Be-
reich durch den Parkplatz Probleme ergeben.
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KEINE STELLUNGNAHME
NR.   1 ABWASSERVERBAND MITTLERER RHEINGAU, Am

Rüdesheimer Hafen, RÜDESHEIM
NR.   2 HESSENMOBIL, WIESBADEN
NR.   3 KIRCHENGEMEINDE ST. PETER und PAUL, ELT-

VILLE
NR.   8 EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE OESTRICH-

WINKEL
NR.   9 FRAPORT AG, FRANKFURT AM MAIN
NR. 12 HESSISCHER TOURISMUSVERBAND e.V., MAR-

BURG
NR. 13 HESSEN-FORST, Untere Forstbehörde, RÜDES-

HEIM AM RHEIN
NR. 14 HESSISCHES IMMOBILIENMANAGEMENT, Zent-

rale, WIESBADEN
NR. 16 KREISHANDWERKERSCHAFT WIESBADEN-

RHEINGAU-TAUNUS, WIESBADEN
NR. 18 LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE HESSEN,

Bau- und Kunstdenkmalpflege, WIESBADEN
NR. 19 LANDESVERBAND DER JÜDISCHEN GEMEINDEN

IN HESSEN, FRANKFURT AM MAIN
NR. 20 AMT FÜR BODENMANAGEMENT LIMBURG AN

DER LAHN, Abteilung Flurneuordnung / Anlaufstelle
Eltville, ELTVILLE

NR. 21 AMT FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM, UMWELT, VE-
TERINÄRWESEN UND VERBRAUCHERSCHUTZ,
Fachdienst Landentwicklung und Denkmalschutz
HADAMAR

NR. 22 ORN GESCHÄFTSLEITUNG, MAINZ
NR. 24 POLIZEISTATION RÜDESHEIM
NR. 25 RHEINGAU-TAUNUS-VERKEHRSGESELLSCHAFT

GmbH, TAUNUSSTEIN-HAHN
NR. 27 STAATLICHES SCHULAMT FÜR DEN RHEINGAU-

TAUNUS-KREIS UND DIE STADT WIESBADEN,
WIESBADEN

NR. 30 TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN
GmbH, DARMSTADT

NR. 31 WASSER- UND SCHIFFFAHRTSAMT BINGEN
NR. 34 ZWECKVERBAND NATURPARK RHEIN-TAUNUS,

IDSTEIN
NR. 35 BUND HESSEN e.V., FRANKFURT AM MAIN
NR. 36 HESSISCHE GESELLSCHAFT FÜR ORNITHOLO-

GIE UND NATURSCHUTZ e.V., ECHZELL
NR. 37 NATURSCHUTZUND DEUTSCHLAND LANDESVER-

BAND HESSEN e.V., WETZLAR
NR. 41 STADTVERWALTUNG BAD SCHWALBACH
NR. 42 STADTVERWALTUNG ELTVILLE
NR. 45 STADTVERWALTUNG LORCH
NR. 46 STADTVERWALTUNG NASTÄTTEN
NR. 48 RHEINGAUWASSER GmbH, ELTVILLE-MARTINST-

HAL
NR. 49 ZWECKVERBAND RHEINGAU, OESTRICH-WINKEL
NR. 50 RHEINGAUER WEINBAUVERBAND, Geschäftsstelle,

OESTRICH-WINKEL
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NR. 52 LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE HESSEN,
Gartendenkmalpflege, WIESBADEN

NR. 53 BUNDESANSTALT FÜR IMMOBILIENAUFGABEN –
Anstalt des öffentlichen Rechts – Hauptstelle Dort-
mund – Sparte Verwaltungsaufgaben – Nebenstelle
Düsseldorf, DÜSSELDORF

NR. 55 LANDESWOHLFAHRTSVERBAND HESSEN, Haupt-
verwaltung, KASSEL

NR. 56 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT, Regionale
Siedlungs- und Bauleitplanung, DARMSTADT

NR. 58 DEUTSCHE GIGANETZ GmbH, FRANKFURT AM
MAIN

NR. 60 FAMILIENBÜRO / JUGENDPFLEGE, STADT O-
ESTRICH-WINKEL

NR. 64 LIEGENSCHAFTSABTEILUNG, STADT OESTRICH-
WINKEL

KEINE ANREGUNGEN
Die nachfolgend aufgeführten Träger öffentlicher Belange,
sonstigen Behörden und Nachbargemeinden haben im Rah-
men der Beteiligung nach § 4 (1) BauGB mitgeteilt, dass sie
keine Anregungen vorzubringen haben:

NR.   4 DEUTSCHER WETTERDIENST, Referat Liegen-
schaftsmanagement, OFFENBACH

NR.   5 DEUTSCHE FLUGSICHERUNG GmbH, LANGEN
NR.   6 VODAFONE NRW GmbH, KASSEL

NR.   7 EISENBAHN-BUNDESAMT, Außenstelle Frank-
furt/Saarbrücken, FRANKFURT AM MAIN

NR. 10 DIREKTION BUNDESBEREITSCHAFTSPOLIZEI,
FULDATAL

NR. 11 HANDWERKSKAMMER WIESBADEN
NR. 15 INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER WIESBADEN
NR. 23 PLEDOC GmbH, ESSEN
NR. 28 LANDESBETRIEB BAU UND IMMOBILIEN HESSEN

(LBIB), Niederlassung West, WIESBADEN
NR. 32 WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND RHEINGAU-

TAUNUS, WIESBADEN
NR. 33 BUNDESAMT FÜR INFRASTRUKTUR, UMWELT-

SCHUTZ UND DIENSTLEISTUNGEN DER BUNDES-
WEHR, BONN

NR. 39 GEMEINDEVERWALTUNG HEIDENROD, HEIDEN-
ROD-LAUFENSELDEN

NR. 40 GEMEINDEVERWALTUNG SCHLANGENBAD
NR. 43 STADTVERWALTUNG GEISENHEIM
NR. 44 STADTVERWALTUNG INGELHEIM
NR. 47 GEMEINDEVERWALTUNG KIEDRICH
NR. 51 AMPRION GmbH, Betrieb/Projektierung, Leitungen

Bestandssicherung, DORTMUND
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WERTUNG DER ANREGUNGEN

Zu den im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 (1)
BauGB vorgebrachten Anregungen der Träger öffentlicher
Belange, sonstigen Behörden und Nachbargemeinden ergibt
sich nach sorgfältiger Abwägung durch den Stadtrat der Stadt
Oestrich-Winkel die nachfolgende Wertung, die jeweils den
vorgebrachten Anregungen gegenübergestellt ist.
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NR. 17 Landesamt für Denkmalpflege,
hessenArchäologie, WIESBADEN

Der Anregung wird gefolgt. Der Hinweis zu Bodendenkmä-
lern wird unter C. Hinweise/Empfehlungen 1. Denkmalschutz
in die Planunterlagen aufgenommen.
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NR. 26 RHEIN-MAIN-VERKEHRSVERBUND GmbH,
HOFHEIM AM TAUNUS

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände vor-
gebracht werden.
Die Anregung zum Ausbau der Haltestelle Friedensplatz wird
zur Kenntnis genommen. Da sich diese außerhalb des Gel-
tungsbereichs befindet, ist die Haltestelle nicht Gegenstand
der vorliegenden Bauleitplanung.
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NR. 29 SYNA GmbH, IDSTEIN

Die Lage der Gasleitungen wird zur Kenntnis genommen.
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NR. 29 SYNA GmbH, IDSTEIN

Die Lage der Stromleitungen wird zur Kenntnis genommen.

Das mitgesendete Kabelmerkblatt / Internet-Bauauskunft wird
zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Erschließungs-
arbeiten beachtet.
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NR. 38 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS,
BAD SCHWALBACH
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NR. 38 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS,
BAD SCHWALBACH

Da nach dem genehmigten Abriss kaum Vegetation auf der
Fläche vorhanden ist, wird ein artenschutzrechtlicher Fach-
beitrag für nicht notwendig erachtet. Es wurden aktuelle Fo-
tos, nach dem Abriss der Gebäude auf dem Grundstück, in
die Begründung aufgenommen.
Zudem wurde vor dem Abriss ein Faunistisches Gutachten
erstellt, welches auch die Vegetation betrachtete. Es wurden
keine Besonderheiten festgestellt. Die Auflagen aus der Ab-
rissgenehmigung (Anbringen von Nistkästen und Entfernung
von Bewuchs nur außerhalb der Brutsaison), welche auf dem
Gutachten basieren, wurden in die Festsetzungen übernom-
men. Das Gutachten wird dem Bebauungsplan nun als An-
lage angehängt.

Das Flurstück 27/2 befindet sich Privateigentum, das Flur-
stück 27/3 wird von der Stadt Oestrich-Winkel an den Eigen-
tümer des Flurstücks 27/2/Friedensplatz 3 verkauft. Somit
werden die Flächen, auf welchen die privaten Parkplätze vor-
gesehen sind, spätestens bei Rechtskraft des Bebauungspla-
nes zum Grundstück Friedensplatz 3 gehören. Insofern ist
weder eine Bindung der Stellplätze durch textliche Festset-
zungen noch eine Baulasteintragung erforderlich.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Teilung ent-
gegenstehende bauordnungsrechtliche Belange werden
überprüft. Eventuelle Öffnungen und Zugänge in grenzständi-
gen Außenwänden sowie Geh-, Fahr- und Leitungsrecht wer-
den in Abstimmung mit dem Privateigentümer durch Baulas-
ten öffentlich-rechtlich gesichert.
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NR. 38 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS,
BAD SCHWALBACH

Zu besseren Übersichtlichkeit des recht kleinteiligen Bebau-
ungsplanes wird von der Darstellung der einzelnen Stellplätze
abgesehen.

Die nordöstliche Stellplatzreihe ist mit 26 m Breite ausrei-
chend dimensioniert. Die 8 regulären Stellplätze haben eine
Breite von je 2,50 m. Die barrierefreien Stellplätze sind ge-
meinsam 6 m breit, wobei der Ausstieg für den östlicheren
Parkplatz auf der linken Seite und der Ausstieg für den westli-
cheren Parkplatz auf der rechten Seite, d.h. jeweils zur Mitte
zwischen den beiden Parkplätzen vorgesehen ist (siehe Dop-
pelparkstand Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Ver-
kehrs).

Die Zufahrt zu den privaten 3 Stellplätzen im nördlichen Be-
reich ist ausreichend breit. Eine Bemaßung der engsten
Stelle der Zufahrt wird hinzugefügt.

Wie in den textlichen Festsetzungen unter 4. Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern + sonstigen Bepflanzungen aufgeführt,
sind innerhalb des Geltungsbereichs 20 Bäume zu pflanzen.
Dem Punkt 1.5 Geplante Baumaßnahme der Begründung ist
zu entnehmen, dass 38 Stellplätze errichtet werden sollen.
Somit kommt ein Baum auf 1,9 Stellplätze. Hierbei wird das
Gesamtgrundstück betrachtet. Die Bäume werden insbeson-
dere an den Stellen gepflanzt, an welchen diese aus gestalte-
rischer Sicht Sinn ergeben. So ist vorgesehen, drei kleinere
Bäume im südlichen Teil des Geltungsbereichs vor der
Mauer, an welcher ein Wohngebäude abgerissen wurde zu
pflanzen.
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NR. 38 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS,
BAD SCHWALBACH

Ausführungen zum Denkmalschutz, insbesondere in Bezug
auf die Einzeldenkmäler Friedensplatz 3 und Rheingaustraße
70 sowie in Bezug auf die denkmalrechtliche Gesamtanla-
genausweisung Friedensplatz/Rheingaustraße, werden in die
Planunterlagen aufgenommen.

Der Anregung zur Aufnahme des Hinweises zur Genehmi-
gungspflicht nach § 18 HDSchG wird gefolgt. Er wird wort-
gleich unter C. Hinweise/Empfehlungen, 1. Denkmalschutz in
die Planunterlagen aufgenommen.
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NR. 54 DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GmbH,
BAD KREUZNACH

Die Hinweise zu den im Planbereich befindlichen Telekom-
munikationslinien der Telekom werden zur Kenntnis genom-
men.
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NR. 29 DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GmbH,
BAD KREUZNACH

Die Lage der Telekommunikationsleitungen im Plangebiet
wird zur Kenntnis genommen.
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NR. 57 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT,
Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen,
DARMSTADT

Die Hinweise zur Kampfmittelbelastung und -rämung werden
zur Kenntnis genommen. Ein entsprechender Hinweis wird
unter C. Hinweise/Empfehlungen, 10. Kampfmittelbelastung
und-räumung, ergänzt.
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NR. 59 EIGENBETRIEB STADTWERKE,
  OESTRICH-WINKEL

Die Beseitigung des Niederschlagswassers wird mit dem Ei-
genbetrieb Stadtwerke im Rahmen der Ausführungsplanung
abgestimmt. Durch die Verwendung wasserdurchlässiger Be-
läge wird der Abfluss von Oberflächenwasser auf ein Mini-
mum beschränkt.
Das erforderliche Rückhaltevolumen wird bereitgestellt und
die Einleitbeschränkung von 12 l/s gewährleistet.
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NR. 62 ERBBAURECHTS- UND STRASSENBEITRAGS-
ANGELEGENHEITEN, Stadt Oestrich-Winkel

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des Ar-
beitsbereiches Erbbaurecht nicht und die des Arbeitsberei-
ches Straßenbeitragsangelegenheiten nur geringfügig betrof-
fen sind.

Die Festsetzung A, 3, zum Geh-, Fahr- und Leitungsrecht ist
verbindlich und bleibt in den Planunterlagen bestehen.
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NR. 63 KLIMASCHUTZMANAGEMENT,
  STADT OESTRICH-WINKEL

Zu 1. Klimawandelanpassung
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Pflanzenliste
unter C. Hinweise/Empfehlungen, 12. Empfehlung von Ge-
hölzarten, wird überarbeitet, sodass lediglich die in der Stel-
lungnahme genannten Bäume aufgeführt werden.

Baumrigolen bzw. entsprechende Bewässerungsmöglichkei-
ten werden im Rahmen der Ausführungsplanung berücksich-
tigt.
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NR. 63 KLIMASCHUTZMANAGEMENT,
  STADT OESTRICH-WINKEL

Es ist kein Rasen innerhalb der Grünflächen vorgesehen.
Stattdessen werden diese mit Gehölzen bepflanzt. Die textli-
chen Festsetzungen werden, unter A Planungsrechtliche
Festsetzungen, 5. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen, entsprechend ergänzt. Bei der
Auswahl der Gehölze wird auf Insektenfreundlichkeit, sowie
Hitze- und Trockenheitsbeständigkeit geachtet.

Es sind überwiegend helle Materialien für die wasserdurch-
lässigen Beläge vorgesehen.
Der Hinweis zur Reinigung der Beläge wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Zu 2. Beleuchtung
Der Anregung wird gefolgt. Eine entsprechende Festsetzung
wird in den Planunterlagen unter A Planungsrechtliche Fest-
setzungen, 3. Flächen + Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur + Landschaft, ergänzt.

Zu 3. E-Ladesäulen
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Die Beauf-
tragung bezüglich der E-Ladesäulen ist nicht Gegenstand der
Bauleitplanung. Falls eine Trafostation benötigt wird, wird
diese begrünt.

Zu 4. PV-Überdachung
Aufgrund der Verschattung durch die recht hohen Nach-
bargebäude südlich der Fläche wird eine PV-Anlage als nicht
lohnend erachtet und aus städtebaulicher Sicht in dem denk-
malgeschützten Umfeld abgelehnt.
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NR. 61 STRASSENVERKEHRSBEHÖRDE,
  STADT OESTRICH-WINKEL

Wie der Planzeichnung zu entnehmen ist, können alle Parkplätze
von der Straße aus nur über die Zufahrt angefahren werden.

Mittels Aufasten der Hochstämme wird sichergestellt, dass der öf-
fentliche Verkehrsraum nicht beeinträchtigt wird.

Aufgestellt: Wiesbaden, den 06.07.2023




